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V

Vorwort 

Kurz nach Verkündung wird hiermit der erste Kommentar zum „Gesetz über Per-
sonalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis“ vorgelegt. Auch wenn 
das Gesetzgebungsverfahren mit der Zustimmung des Bundesrates an einem Frei-
tag, dem 13. (Februar 2009), endete, so dürfte dieses Gesetz eine bedeutsame und 
positive Wegmarke für die elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren 
sein. Neben der herkömmlichen Ausweis- und Identitätsfunktion ermöglicht der 
neue elektronische Personalausweis auf Wunsch des Bürgers die Nutzung weiterer 
Funktionen: Der Personalausweis kann als „Internetausweis“ gegenüber Behörden 
und Unternehmen eingesetzt werden, und die qualifizierte elektronische Signatur 
kann ebenfalls mit Hilfe des modernen Personalausweises zum Einsatz kommen. 
Damit steht endlich das seit langem vermisste Medium zur Verfügung, mit dem 
eine rechtssichere Abwicklung elektronischer Verwaltungsverfahren möglich wird. 
Die gesetzlichen Regelungen für eine Ersetzung der Schriftform im elektronischen 
Verwaltungsverfahren bestehen zwar schon seit einigen Jahren, doch scheiterte die 
praktische Anwendung regelmäßig an der fehlenden Verbreitung der qualifizierten 
elektronischen Signatur. Fraglos löst der elektronische Personalausweis bei vielen 
Bürgerinnen und Bürgern Ängste vor einem „gläsernen“ Menschen aus, denen nur 
mit fortgeschrittener Sicherheitstechnik auf einer unzweifelhaften rechtlichen 
Grundlage begegnet werden kann – auch dies ermöglicht das neue Gesetz. Für den 
Bereich des E-Government wird der elektronische Personalausweis daher in vieler-
lei Hinsicht eine bedeutsame Schrittmacherfunktion haben.  

Die vorgelegte Kommentierung ist Ergebnis eines aus Drittmitteln finanzierten 
Forschungsprojekts, das unter meiner Leitung am Lorenz-von-Stein-Institut für 
Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchge-
führt wird und das technische Parallelprojekt des Kollegen Prof. Dr. Buchmann an 
der Technischen Universität Darmstadt ergänzt. Mein Dank gilt der großzügigen 
Förderung durch den ISPRAT e.V. (Interdisziplinäre Studien zu Politik, Recht, 
Administration und Technologie e.V.), mit der die Durchführung dieses interdis-
ziplinären Forschungsprojekts ermöglicht wird, und den Mitarbeitern des Projekts 
und zugleich Autoren des Kommentars für ihren intensiven Einsatz. 

 

Kiel, im Februar 2009 Utz Schliesky 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Lorenz-von-Stein-Instituts für Ver-
waltungswissenschaften an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel 
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